
Argumente/Dokumente	aus	römisch-katholischer	und	ökumenischer	Sicht		
für	einen	kirchlich	verantworteten	Religionsunterricht	an	der	Schule

Kirchlich	verantworteter	Religionsunterricht	an	der	Schule	

A. Ausgangslage	

Angesichts	begrenzter	materieller	und	personeller	Ressourcen	wird	in	einzelnen	
Kirchgemeinden	immer	mal	wieder	diskuAert,	ob	sich	die	Kirche	vor	Ort	den	
Religionsunterricht	an	der	Schule	noch	leisten	solle.	Die	Heterogenität	der	Schulklassen,	die	
Teilnahme	von	Kindern,	die	nicht	zur	Kirche	gehören,	die	materiellen	Aufwendungen	lassen	
mancherorts	Zweifel	am	Sinn	des	Religionsunterrichts	auIommen.	Nicht	selten	wird	auch	
argumenAert,	der	Religionsunterricht	habe	keinen	nachhalAgen	Erfolg,	da	die	Kinder	in	der	
Familie	nicht	mehr	religiös	sozialisiert	würden.	Als	AlternaAve	wird	dann	vorgeschlagen,	die	
Ressourcen	besser	für	die	Glaubensweitergabe	in	den	Pfarreien	zu	verwenden.	

Das	vorliegende	Dokument	führt	Gründe	auf,	weshalb	kirchlich	verantworteter	
Religionsunterricht	trotz	allen	Schwierigkeiten	nicht	ersetzbar	ist	durch	Katechese	in	der	
Kerngemeinde	und	weshalb	die	Kirchen	auch	weiterhin	daran	festhalten	sollten.	

B. Zusammenfassung	der	Argumente	
1. Das	Leitbild	«Katechese	im	Kulturwandel»	(Schweizer	Bischofskonferenz	2009)	

betont	explizit	den	Beitrag	des	kirchlich	verantworteten	Religionsunterrichts	zum	

Bildungs-	und	ErziehungsauJrag	der	Schule	sowie	zur	Schulkultur.  
Darüber	hinaus	fordert	das	Leitbild,	dass	die	Lebenswelten	von	Kindern	und	

Jugendlichen	als	Lernorte	des	Glaubens	zu	erschliessen	sind.	Die	Schule	bildet	dabei	

eine	zentrale	Lebenswelt	von	Kindern	und	Jugendlichen	(und	erwachsenen	

Lehrpersonen).	  

2. Der	Lehrplan	für	Religionsunterricht	und	Katechese	(LeRUKa,	Deutschschweizerische	

Ordinarienkonferenz	2017)	unterstützt	explizit	einen	kirchlichen	Religionsunterricht,	

der	wie	im	Kanton	Basel-LandschaJ	komplementär	zum	bekenntnisunabhängigen	

schulischen	RU	konzipiert	ist.	Darüber	hinaus	würdigt	er	ausdrücklich	die	

ökumenische	Zusammenarbeit	im	kirchlichen	RU,	wie	sie	im	Kanton	BL	realisiert	ist.	

3. Das	Amt	für	Volksschulen	der	Bildungs-,	Kultur-	und	SportdirekXon	des	Kantons	

Basel-LandschaJ	betont	2014	in	seinem	Brief	an	Verantwortliche	für	den	kirchlich	

erteilten	Religionsunterricht	und	Schulleitungen	Primar-	und	Sekundarstufe	den	

unverzichtbaren	Beitrag	des	christlichen	Religionsunterrichts	als	Ergänzung	zum	

schulischen	Unterricht.	

4. Die	Kirchenleitungen	der	ev.-ref.	und	röm.-kath.	Kirchen	BL	betonen	in	ihrem	

PosiXonspapier	„Religionsunterricht	nach	HarmoS“	2014	den	eigenen	Wert	der	

kirchlichen	Bildung	mit	ihrem	kirchlichen	Religionsunterricht	und	empfehlen	den	

Kirchgemeinden	einen	für	alle	offenen	Religionsunterricht	an	der	Schule	während	

mindestens	fünf	Jahren	der	obligatorischen	Schulzeit.	
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5. Die	Kirchen	leisten	mit	ihrem	ökumenischen	und	für	alle	Interessierten	offenen	

Religionsunterricht	einen	Dienst	an	der	GesellschaJ,	der	über	die	Kirchenmitglieder	

hinausgeht.	Damit	rechberXgen	sie	–	ähnlich	wie	bei	der	Spitalseelsorge	–	den	

Erhalt	von	Steuergeldern	von	jurisXschen	Personen	und	machen	diese	

Steuerbevorzugung	auch	für	die	breitere	Öffentlichkeit	plausibel.	Der	Rückzug	ihrer	

Dienste	auf	die	Kerngemeinde	würde	auch	in	dieser	Hinsicht	ein	fatales	Signal	

setzen.	

6. Im	aktuellen	religionspädagogisch-wissenschaJlichen	Diskurs	wird	von	namhaJen	

Fachleuten	in	der	Schweiz	der	eigenständige	Wert	eines	kirchlichen	

Religionsunterrichts	als	komplementäres	Bildungsfach	zum	schulischen	Unterricht	

betont.	Sie	weisen	auf	den	kirchlichen	BildungsauJrag	und	auf	die	Chancen	des	

kirchlichen	Unterrichts	hin,	welcher	Kinder	und	Jugendliche	befähigt,	sich	in	einer	

pluralen	GesellschaJ	orienXeren	zu	können	und	dialogfähig	zu	werden.	

7. Religion	braucht	Bildung.	Es	gilt	aber	auch	das	Umgekehrte:	Bildung	braucht	

Religion.	In	einer	GesellschaJ,	in	der	Konkurrenz	und	Effizienz	immer	mehr	ins	

Zentrum	der	Bildung	rücken,	braucht	es	dringend	eine	Instanz,	die	andere	Werte	

hochhält	und	verteidigt,	für	die	Würde	des	Menschen	einsteht	und	einen	

Transzendenzbezug	herstellt.	Mit	ihrem	ökumenisch	getragenen	und	für	alle	

Schülerinnen	und	Schüler	offenen	Religionsunterricht,	tragen	die	Kirchen	dazu	bei,	

dass	in	der	Schule	mehr	gelernt	wird,	als	für	das	FunkXonieren	in	der	Arbeitswelt	

nöXg	ist	

8. Der	kirchliche	Religionsunterricht	an	den	Schulen	im	Kanton	Basel-LandschaJ	ist	

trotz	einzelner	anderer	Erfahrungen	generell	ein	Erfolgsmodell.	Die	Präsenz	der	

Kirchen	an	den	Schulen	und	damit	in	der	GesellschaJ	ist	nicht	zu	unterschätzen.	Wie	

die	Zahlen	belegen	–	beinahe	11‘000	Kinder	kommen	durch	den	kirchlichen	

Religionsunterricht	an	den	Schulen	wöchentlich	mit	ethischen	und	religiösen	

Themen	in	Kontakt	–	wirkt	kaum	eine	andere	kirchliche	TäXgkeit	so	weit	in	die	

GesellschaJ	hinein.		
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C. Darstellung	der	einzelnen	Argumente	

1. Leitbild	Katechese	im	Kulturwandel	der	Schweizer	Bischöfe	von	2009	

Das	Leitbild	«Katechese	im	Kulturwandel»	betont	explizit	den	Beitrag	des	kirchlich	

verantworteten	Religionsunterrichts	zum	Bildungs-	und	ErziehungsauJrag	der	

Schule	sowie	zur	Schulkultur.	

Darüber	hinaus	fordert	das	Leitbild,	dass	die	Lebenswelten	von	Kindern	und	

Jugendlichen	als	Lernorte	des	Glaubens	zu	erschliessen	sind.	Die	Schule	bildet	dabei	

eine	zentrale	Lebenswelt	von	Kindern	und	Jugendlichen	(und	erwachsenen	

Lehrpersonen).		

Begründung: 
Leitsatz	8:	Kirchlich	verantworteter	Religionsunterricht	an	der	Schule	  
«Für	die	Schule	kann	kirchlich	verantworteter	Religionsunterricht	einen	wichAgen	
Beitrag	zum	Bildungs-	und	ErziehungsauQrag	sowie	zur	Schulkultur	leisten.	Kirchlich	
verantworteter	Religionsunterricht	dient	der	VermiXlung	von	Glaubenswissen».		

Die	Schweizer	Bischöfe	haben	mit	ihrem	für	die	Katechese	verbindlichen	Leitbild	
festgehalten,	dass	der	kirchlich	verantwortete	Religionsunterricht	«einen	Beitrag	an	
die	Schule	bei	der	Wahrnehmung	ihrer	erzieherischen	und	bildenden	Verantwortung	
im	religiösen	und	religionskundlichen	Bereich»	leistet.	Sie	haben	sich	mit	diesem	
Leitsatz	ausdrücklich	zum	kirchlichen	BildungsauQrag	an	den	Schulen	bekannt.		

Zudem	formuliert	der	Leitsatz	6,	dass	Katechese	(welche	im	Verständnis	des	Leitbilds	
den	Religionsunterricht	miteinschliesst)	«verschiedenste	Lebenswelten	von	Kindern,	
Jugendlichen	und	Erwachsenen	als	Lernorte	des	Glaubens»	erschliessen	soll.	Zu	den	
wichAgsten	Lebenswelten	von	Kindern	und	Jugendlichen	gehört	die	Schule.	Eine	
Präsenz	der	Kirchen	an	der	Schule	mit	ihrem	Religionsunterricht	und	mit	der	
Mitarbeit	der	kirchlichen	Lehrpersonen	(KatechetInnen)	in	der	Schule,	ermöglicht	
erst,	die	Lebenswelt	Schule	auch	als	Lernort	des	Glaubens	zu	erschliessen.	

Anhang	1a:	Leitbild	Katechese	im	Kulturwandel	

Anhang	1b:	Bericht	zu	Leitsatz	8	

2. Lehrplan	für	die	katholische	Kirche	in	der	Schweiz	LeRUKa	–	Konfessioneller	
Religionsunterricht	und	Katechese:	Herausgegeben	durch	das	Netzwerk	Katechese	
2017	im	AuOrag	der	Deutschschweizerischen	Ordinarienkonferenz	

Der	LeRUKa	unterstützt	explizit	einen	kirchlichen	Religionsunterricht,	der	wie	im	

Kanton	Basel-LandschaJ	komplementär	zum	bekenntnisunabhängigen	schulischen	

RU	konzipiert	ist.	Darüber	hinaus	würdigt	er	explizit	die	ökumenische	

Zusammenarbeit	im	kirchlichen	RU,	wie	sie	im	Kanton	BL	realisiert	ist.	

	 Begründung:	
Der	LeRUKa	geht	ausdrücklich	von	der	Pluralität	der	Modelle	religiöser	Bildung	in	der	
Schweiz	aus	und	will	für	alle	SituaAonen	eine	Grundlage	bieten.	So	ist	er	sowohl	für	
die	Kirche	im	Kanton	Bern	Grundlage,	wo	die	kirchliche	Bildung	seit	langer	Zeit	
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ausserhalb	der	Schule	stadindet	(DiasporasituaAon),	wie	auch	für	den	Kanton	Sankt	
Gallen,	wo	der	Staat	die	religiöse	Bildung	im	bekenntnisneutralen	Sinn	ganz	an	die	
Kirchen	delegiert	hat.	Ausdrücklich	würdigt	der	LeRUKa	die	SituaAon	in	Kantonen	wie	
Basel-LandschaQ	und	Solothurn,	in	denen	aktuell	im	Rahmen	«zweigleisiger»	Modelle	
das	komplementäre	Miteinander	von	bekenntnisunabhängigem	und	konfessionellem	
Religionsunterricht»	erprobt	wird.	«Diese	Modelle	bieten	Chancen	für	eine	DidakAk	
des	PerspekAvenwechsels	zwischen	der	Innen-	und	der	AussenperspekAve	auf	
Religion.»		

«Für	die	Gremien	und	Personen	der	kantonalen	Strukturen	und	Kirchgemeinden	ist	
der	(LeRUKa)	Grundlage	für	Verhandlungen,	(Leistungs-)Vereinbarungen	und	
Absprachen».		

Anhang	2:	Lehrplan	LeRUKa	

3. Bildungs-,	Kultur-	und	SportdirekTon	des	Kantons	Basel-LandschaO,	Amt	für	
Volksschulen:	Brief	an	Verantwortliche	für	den	kirchlich	erteilten	
Religionsunterricht	und	Schulleitungen	Primar-	und	Sekundarstufe,	1.	September	
2014	

Der	Brief	des	Amtes	für	Volksschulen	des	Kantons	Basel-LandschaJ	betont	den	

unverzichtbaren	Beitrag	des	christlichen	Religionsunterrichts	als	Ergänzung	zum	

schulischen	Unterricht.	

Begründung:	
Das	AVS	BL	verweist	in	seinem	Brief	auf	§20	des	geltenden	Bildungsgesetzes	und	hält	
ausdrücklich	den	Wunsch	nach	Weiterführung	des	kirchlichen	Bildungsangebots	an	
den	Schulen	fest:	

„Der	von	den	Landeskirchen	erteilte	christliche	Religionsunterricht	an	den	Schulen	
des	Kantons	Basel-LandschaQ	bleibt	nach	wie	vor	eine	wesentliche	Ergänzung	des	
schulischen	Unterrichts	im	Bereich	„Religionen	und	Weltsichten	begegnen“	(NMG	1.	
und	2.	Zyklus)	und	im	neuen	Fach	„Ethik,	Religionen	und	GemeinschaQ“	(3.	Zyklus).	
Der	kirchliche	Unterricht	fördert	die	Auseinandersetzung	mit	dem	christlichen	
Glauben,	wodurch	ein	Verstehen	der	abendländischen	Kultur	in	verAeQem	Masse	
möglich	ist.	Erlebte	und	gelebte	Religiosität	soll	weiterhin	durch	den	Unterricht	der	
Kirchen	gefördert,	aber	auch	kriAsch	reflekAert	werden“.	

Damit	anerkennt	der	Kanton	Basel-LandschaQ	ausdrücklich	den	Beitrag	der	Kirchen	
zur	Bildung	von	Kindern	und	Jugendlichen	und	den	Beitrag	der	Kirchen	zum	
friedlichen	Zusammenleben	in	einer	pluralisAschen	GesellschaQ.	Deshalb	empfiehlt	
das	AVS	am	Schluss	des	Briefes	den	„Schulleitungen	und	den	Vertretungen	der	
örtlichen	Kirchgemeinden,	das	gemeinsame	Gespräch	zu	suchen	und	geeignete	
KooperaAonsformen	zu	entwickeln,	damit	der	kirchlich	verantwortete	
Religionsunterricht	auch	weiterhin	an	unseren	Schulen	erteilt	wird“.	

Anhang	3:	Brief	des	AVS	
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4. Religionsunterricht	nach	HarmoS:	VerhältnisbesTmmung	von	kirchlich-religiöser	
Bildung	und	staatlichem	BildungsauOrag	im	Kanton	Basel-LandschaO	und	
Empfehlungen	an	die	Verantwortlichen	in	Kirchgemeinden	und	Pfarreien	(Juni	
2014)	

Die	Kirchenleitungen	der	ev.-ref.	und	röm.-kath.	Kirchen	BL	betonen	den	eigenen	

Wert	der	kirchlichen	Bildung	mit	ihrem	kirchlichen	Religionsunterricht	und	

empfehlen	den	Kirchgemeinden	einen	für	alle	offenen	Religionsunterricht	an	der	

Schule	während	mindestens	fünf	Jahren	der	obligatorischen	Schulzeit.	

Begründung:	
In	ihrem	ausführlichen	PosiAonspapier	haben	die	Verantwortlichen	der	ev.-ref.	und	
der	röm.-kath.	Kirche	im	Kanton	Basel-LandschaQ	ihr	Selbstverständnis	von	kirchlich-
religiöser	Bildung	dargelegt.	Sie	verweisen	dabei	explizit	auf	die	wichAge	Rolle	des	
von	den	Kirchen	verantworteten	christlichen	Religionsunterrichts	an	der	Schule.	Der	
kirchliche	RU	wird	verstanden	als	Ergänzung	zum	schulischen	RU.	Er	ermögliche	„vor	
allem	ein	Lernen	von	der	christlichen	Religion	und	darüber	hinaus	auch	von	anderen	
Religionen“.	In	seiner	Begründung	des	kirchlichen	Religionsunterrichts	an	der	Schule	
ist	diese	PosiAon	in	der	aktuellen	religionspädagogisch-wissenschaQlichen	Diskussion	
breit	abgestützt	(s.u.	Punkt	6).	

Angesichts	der	Autonomie	der	Verantwortlichen	der	Kirchgemeinden	und	Pfarreien	
für	die	konkrete	Gestaltung	der	religiösen	Bildung	vor	Ort,	formulieren	die	
Kirchenleitungen	in	besagtem	PosiAonspapier	neun	Empfehlungen.	Unter	anderem	
wird	darin	für	die	Primarstufe	festgehalten:	

„Entscheiden	sich	die	Verantwortlichen	vor	Ort	aus	gewichAgen	Gründen	dazu,	nicht	
während	der	gesamten	obligatorischen	Schulzeit	christlichen	Religionsunterricht	an	
der	Schule	anzubieten,	soll	trotzdem	jede	Schülerin,	jeder	Schüler,	die/der	einer	
christlichen	Konfession	angehört	im	Verlauf	der	obligatorischen	Schulzeit	mindestens	
5	Jahre	christlichen	Religionsunterricht	an	der	Schule	besuchen	können.	Davon	haben	
drei	Jahre	in	der	MiXelstufe	(4.	bis	6.	Kl.)	staXzufinden.	Damit	wird	sichergestellt,	dass	
die	religiöse	Bildung	Schülerinnen	und	Schüler	unterstützt	im	Übergang	von	Kindheit	
zur	Jugend	und	damit	auch	von	einem	kindlichen	zu	einem	jugendlich	gereiQen	
Glaubensverständnis	und	entsprechender	IdenAtätsfindung“.	

Anhang	4:	PosiAonspapier	RU	nach	HarmoS	mit	Empfehlungen	

5. Die	Die	Kirchen	leisten	mit	ihrem	ökumenischen	und	für	alle	Interessierten	offenen	
Religionsunterricht	einen	Dienst	an	der	GesellschaO,	der	über	die	Kirchenmitglieder	
hinausgeht.	Damit	rechaerTgen	sie	–	ähnlich	wie	bei	der	Spitalseelsorge	–	den	
Erhalt	von	Steuergeldern	von	jurisTschen	Personen	und	machen	diese	
Steuerbevorzugung	auch	für	die	breitere	Öffentlichkeit	plausibel.	Der	Rückzug	ihrer	
Dienste	auf	die	Kerngemeinde	würde	auch	in	dieser	Hinsicht	ein	fatales	Signal	
setzen.	

Anhang	4:	PosiAonspapier	RU	nach	HarmoS	mit	Empfehlungen	

©  Hanspeter	LichAn,	Leiter	Fachstelle	für	Religionsunterricht	und	Gemeindekatechse		
												der	Röm.-kath.	Landeskirche	des	Kantons	Basel-LandschaQ																																																										� 			5

https://rkkbl.rpz-basel.ch/fileadmin/daten/rkk-bl/pdf/downloads/2014_verhaeltnisbestimmung_def.version_kopie.pdf
https://rkkbl.rpz-basel.ch/fileadmin/daten/rkk-bl/pdf/downloads/2014_verhaeltnisbestimmung_def.version_kopie.pdf


Argumente/Dokumente	aus	römisch-katholischer	und	ökumenischer	Sicht		
für	einen	kirchlich	verantworteten	Religionsunterricht	an	der	Schule

6. Aktueller	religionspädagogisch-wissenschaOlicher	Diskurs	und	Begründung	von	
kirchlichem	Religionsunterricht	an	den	Schulen	in	der	Schweiz	

Beiträge	von	Prof.	Dr.	Monika	Jakobs	„Grundlinien	einer	DidakTk“	und	Prof.	Kuno	
Schmid	„Verliert	die	Kirche	den	Kontakt	zur	Schule?“	

Prof.	Dr.	Monika	Jakobs	und	Prof.	Kuno	Schmid	betonen	beide	den	eigenständigen	

Wert	eines	kirchlichen	Religionsunterrichts	als	komplementäres	Bildungsfach	zum	

schulischen	Unterricht.	Sie	weisen	auf	den	kirchlichen	BildungsauJrag	und	auf	die	

Chancen	des	kirchlichen	Unterrichts	hin,	welcher	Kinder	und	Jugendliche	befähigt,	

sich	in	einer	pluralen	GesellschaJ	orienXeren	zu	können	und	dialogfähig	zu	werden.	

Begründung:	
Prof.	Dr.	Monika	Jakobs,	Leiterin	des	Religionspädagogischen	InsAtuts	der	
Theologischen	Fakultät	der	Universität	Luzern,	geht	in	ihrem	Beitrag	u.a.	der	Frage	
nach	dem	„Verhältnis	von	bekenntnisunabhängigem	und	konfessionellem	
Religionsunterricht“	(5.7)	nach.	Sie	betont,	dass	das	angestrebte	Ideal	des	„Learning	
from	Religion“	in	der	Schule	nur	erreicht	werden	könne,	wenn	die	
GlaubensgemeinschaQen	mit	unterrichtlichen	AkAvitäten	an	den	Schulen	anwesend	
sind.	Mit	Bezug	auf	eine	Untersuchung	bei	Lehrpersonen	für	den	konfessionellen	
Religionsunterricht	aus	dem	Jahr	2008,	hält	Jakobs	fest,	dass	in	der	Praxis	die	
kirchlichen	Lehrpersonen	den	konfessionellen	Unterricht	nicht	als	kirchliche	
Unterweisung	verstehen	würden,	sondern	der	kirchliche	Unterricht	„im	Dienst	der	
religiösen	Bildung	in	einem	selbstverständlich	pluralen	Kontext“	stehe.	Sie	betont	
auch,	dass	„der	konfessionelle	Religionsunterricht	an	den	Schulen	…	einen	Beitrag	zur	
Differenzkompetenz	der	Schülerinnen	und	Schüler“	leisten	könne.	„Die	Ergebnisse	
der	oben	genannten	Befragung	zeigen,	dass	die	entsprechenden	(kirchlichen;	
Anm.d.Verf.)	Lehrpersonen	selbst	in	hohem	Masse	pluralitätsfähig	sind.	Damit	kann	
der	Religionsunterricht	in	der	Schule	zur	Modernisierung	von	Religion	beitragen“.	
Damit	dies	geschieht,	muss	sich	auch	der	kirchliche	RU	„bewusst	im	Kontext	des	
schulischen	BildungsauQrags“	verorten.	Dazu	gehören	“elementare	schulische	
Strukturen,	InformaAon	der	Schule,	der	anderen	Lehrpersonen	und	der	Eltern	und	die	
akAve	Teilnahme	am	Schulleben“	–	alles	Postulate	wie	sie	im	BerufsauQrag	der	ev.-ref.	
und	der	röm.-kath.	Kirche	im	Kanton	BL	für	Religionslehrpersonen/KatechetInnen	
vorgesehen	sind.	

Anhang	5:	„Grundlinien	einer	DidakAk“	von	Monika	Jakobs	

Prof.	Kuno	Schmid	geht	in	seinem	Beitrag	der	Frage	nach,	ob	die	Kirche	den	Kontakt	
zur	Schule	verliere.	Er	betont	die	posiAve	Einstellung	vieler	Schulen	gegenüber	dem	
kirchlichen	Religionsunterricht	und	ziAert	Beispiele	aus	den	Kantonen	Solothurn	und	
Baselland	und	hält	bedauernd	fest,	dass	der	kirchliche	Religionsunterricht	nicht	so	
sehr	aus	der	säkularen	Schule	herausgedrängt	werde,	„sondern	sich	oQ	aus	eigenem,	
pastoraltheologisch	begründetem	Entschluss	in	die	Sphäre	der	Pfarrei	zurückgezogen	
hat“.		
Schmid	plädiert	in	Anlehnung	an	die	Würzburger	Synode	der	deutschen	Bistümer	
(1971-75)	für	eine	Unterscheidung	von	kirchlichem	Religionsunterricht	an	der	Schule	
und	Katechese	in	der	Pfarrei.	Eine	Unterscheidung,	wie	sie	in	der	Deutschschweiz	
durch	die	Bischöfe	(DOK)	erstmals	im	Rahmen	des	Lehrplans	LeRUKa	konsequent	
vorgenommen	wird	(s.o.	Punkt	2)	und	wie	sie	die	Verantwortlichen	der	Baselbieter	
Kirchen	bereits	2014	vorgenommen	haben	(s.o.	Punkt	4).	Kirchlicher	
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Religionsunterricht	an	der	Schule	–	so	Schmid	–	werde	„als	Bildungsfach	definiert,	das	
explizit	auch	die	Erwartungen	von	distanzierten	Jugendlichen	und	Eltern	ernst	
nimmt“.	Schmid	geht,	ohne	es	explizit	zu	sagen,	von	einem	kirchlichen	
BildungsauQrag	in	der	GesellschaQ	aus,	welcher	zum	kirchlichen	Selbstverständnis	
gehört	(SAchwort	Evangelisierung)	und	fordert	deshalb,	dass	der	Bezug	der	Kirche	zu	
Bildung	und	Schule	nicht	verloren	gehen	dürfe.	Damit	dies	gelinge,	müsse	„eine	
Unterscheidung	zwischen	einem	vom	(kirchlichen)	BildungsauQrag	her	begründeten	
konfessionellen	Schulfach	und	einer	theologisch	und	pastoral	begründeten	Katechese	
in	der	Pfarrei“	gemacht	werden.	Ein	so	posiAonierter	kirchlicher	Religionsunterricht	–	
so	Schmid	–	„bleibt	dem	subjektorienAerten	kirchlichen	BildungsauQrag	verpflichtet,	
ohne	primär	Anforderungen	an	eine	Glaubenspraxis	zu	stellen.	Interessierte	Kinder	
von	distanzierten	oder	ausgetretenen	Eltern	können	ebenso	für	ihre	Entwicklung	
profiAeren	wie	Kinder	aus	interkonfessionellen	Ehen	oder	Kinder,	die	zusätzlich	an	
gemeindekatecheAschen	Projekten	teilnehmen.	Schülerinnen	und	Schüler	lernen	
dadurch	zwischen	einer	schulischen	Aussensicht	(„Ethik,	Religionen,	GemeinschaQ“),	
einer	konfessionellen	Innensicht	(konfessioneller	Religionsunterricht)	und	der	
Einführung	in	die	Glaubenspraxis	(Katechese)	zu	unterscheiden.	Dieser	
PerspekAvenwechsel	wird	zu	einer	wichAgen	Kompetenz,	um	sich	in	einer	pluralen	
GesellschaQ	orienAeren	zu	können	und	dialogfähig	zu	werden“.	Schmid	schliesst	
seinen	Beitrag	mit	folgendem	Fazit:	„Schlussendlich	ist	es	wichAg,	den	Erfolg	des	
Engagements	in	der	Schule	an	den	Bildungszielen	und	pädagogischen	Begründungen	
des	Religionsunterrichts	zu	messen	und	nicht	an	der	Beteiligung	der	Kinder	und	
Jugendlichen	an	den	pfarreilichen	AkAvitäten.	Bildung	muss	wieder	ihre	genuin	
eigene	Bedeutung	in	der	kirchlichen	Arbeit	zurückgewinnen“.	

Anhang	6:	„Verliert	die	Kirche	den	Kontakt	zur	Schule?“	von	Kuno	Schmid	

7. Bildung	braucht	Religion		

Kinder	und	Jugendliche	benöXgen	für	ein	erfülltes	Leben	mehr	als	Vorbereitung	auf	

eine	erfolgreiche	Berufskarriere.	In	einer	GesellschaJ,	in	der	Konkurrenz	und	

Effizienz	immer	mehr	ins	Zentrum	der	Bildung	rücken,	braucht	es	dringend	eine	

Instanz,	die	andere	Werte	hochhält	und	verteidigt,	für	die	Würde	des	Menschen	

einsteht	und	einen	Transzendenzbezug	herstellt	.	Mit	ihrem	ökumenisch	getragenen	

und	für	alle	Schülerinnen	und	Schüler	–	ob	gläubig,	andersgläubig	oder	nichtgläubig	

–	offenen	Religionsunterricht,	tragen	die	Kirchen	dazu	bei,	dass	in	der	Schule	mehr	

gelernt	wird,	als	für	das	FunkXonieren	in	der	Arbeitswelt	nöXg	ist.	

Anhang	7:	Beitrag	von	Hanspeter	LichAn	in	kirche	heute	1/2	2018	

8. Zahlen	und	Erfahrungen	des	kirchlichen	Religionsunterrichts	an	den	Schulen	des	
Kantons	Basel-LandschaO	

Der	kirchliche	Religionsunterricht	an	den	Schulen	im	Kanton	Basel-LandschaJ	ist	

trotz	einzelner	anderer	Erfahrungen	generell	ein	Erfolgsmodell.	Die	Präsenz	der	

Kirchen	an	den	Schulen	und	damit	in	der	GesellschaJ	ist	nicht	zu	unterschätzen.	

Kaum	eine	andere	kirchliche	TäXgkeit	wirkt	so	weit	in	die	GesellschaJ	hinein.		
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Begründung:	
Mit	kaum	einer	anderen	TäAgkeit,	kommt	die	Kirche	wöchentlich	mit	so	viel	
unterschiedlichen	Menschen	in	Kontakt,	wie	mit	dem	Religionsunterricht	an	den	
Schulen.	Er	hält	damit	ethische	und	religiöse	Fragen	in	einem	breiten	Umfeld	wach.	
Ohne	den	kirchlichen	Religionsunterricht	wären	viele	Menschen	kaum	mehr	in	
Kontakt	mit	der	Frage	nach	GoX.	

Zahlen	zum	Religionsunterricht	an	den	Primarschulen	im	Kanton	Basel-LandschaO	
Die	folgenden	Zahlen	basieren	auf	einer	Erhebung	aus	dem	Jahr	2017.	

Anzahl	LekAonen	wöchentlich:		 ca.	1’200	
Anzahl	Lehrpersonen:		 	 ca.	190	
Anzahl	Kinder:		 	 	 ca.	10’800	

davon:		 ev.-ref	 	 ca.	4’300	
	 	 	 	 röm.-kath.	 ca.	3’600	
	 	 	 	 andere		 ca.	2’900	

Kosten	total:	 	 	 	 ca.	CHF	4	Millionen	jährlich	

Erfahrungen	im	Religionsunterricht	an	den	Primarschulen	im	Kanton	Basel-
LandschaO	

- KatecheAnnen/Katecheten	sind	an	vielen	Orten	gut	in	den	Lehrkörper	integriert.	
- Wo	dies	der	Fall	ist	und	sie	ihren	BerufsauQrag	(min	5%	der	Jahresarbeitszeit	wird	

für	Mitarbeit	in/Zusammenarbeit	mit	der	Schule	aufgewendet)	ernst	nehmen,	
werden	erstaunliche	Modelle	der	KooperaAon	möglich.	

- Neben	dem	regulären	Religionsunterricht	in	45‘-LekAonen	finden	vielerorts	
andere	OrganisaAonsformen	von	KooperaAon	staX,	wie	z.B.:	Die	KatecheAn	
nimmt	an	Klassenfahrt	oder	Klassenlager	teil;	die	Schule	beteiligt	sich	an	einem	
ökumenischen	Versöhnungsweg;	im	Teamteaching	mit	schulischer	Lehrperson	
wird	ein	Atelier	in	einer	Projektwoche	angeboten	etc.	

Anhang	8:	Flyer	„Religionsunterricht	an	den	Primarschulen	des	Kantons	Basel-
LandschaQ“	

	 Basel,	im	November	2018	
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D. Anhang	

Die	im	Text	oben	angefügten	Anhänge	1	bis	8	werden	als	PDF	diesem	Dokument	
angefügt	oder	es	wird	mit	entsprechenden	Weblinks	auf	die	Dokumente	im	Internet	
verwiesen.	

		 PDF:		

	 Anhang	5:	„Grundlinien	einer	DidakAk“	von	Monika	Jakobs	

	 Anhang	6:	„Verliert	die	Kirche	den	Kontakt	zur	Schule?“	von	Kuno	Schmid	
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